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Inhaltsverzeichnis auf der letzten Seite 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Wilfried Probst, Am Röteringshof 115, 

59229 Ahlen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.006319564/64 am 12.06.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.06.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.06.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K o b e r l i n g 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Oliver Grimm, Styrumer Str. 12,  

45143 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.005254930/35 am 10.06.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 10.06.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 12.06.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 R i n g e l e r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Vali Marian Manalache, Gustav-

Hicking-Str. 18, 45127 Essen, unter dem Akten-

zeichen 32-3.005254993/64 am 10.06.2020 er-

lassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt 

werden, da der derzeitige Aufenthaltsort des 

Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustel-

lung an einen Vertreter oder Zustellungsbevoll-

mächtigten nicht möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 10.06.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 10.06.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K n a p p e n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 

Der gegen Mihai Guzu, Birlenbacher Str. 13, 

57078 Siegen, unter dem Aktenzeichen 32-

3.001021480/44 am 22.06.2020 erlassene Buß-

geldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da 

der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 

nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 

Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 

möglich ist. 

 

Der Bußgeldbescheid vom 22.06.2020 wird hier-

mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 

öffentlich zugestellt. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 

seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 

von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 

Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 

beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 

der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-

haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 22.06.2020 

  

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 K n a p p e n 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Fa. Deluxe Solution GmbH, Lahnstr. 

31-33, 45478 Mülheim an der Ruhr, unter Akten-

zeichen 33-1.02 / MH-KY1981 am 29.05.2020 er-

lassene Gebührenbescheid kann nicht zugestellt 

werden, weil der Betroffene von Amts wegen ab-

gemeldet ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 10.06.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Fa. MG GmbH, Schadowstr. 63, 40212 

Düsseldorf, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-

JK319 am 29.05.2020 erlassene Gebührenbe-

scheid kann nicht zugestellt werden, weil der Be-

troffene unter der genannten Anschrift nicht an-

zutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.06.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Alzbeta Bariová, Aktienstr. 96, 45473 

Mülheim an der Ruhr, unter Aktenzeichen 33-

1.02 / MH-AZ479 am 09.06.2020 erlassene Ge-

bührenbescheid kann nicht zugestellt werden, 

weil die Betroffene  unter der o. g.anschrift nicht 

anzutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

 

Nach Zustellung kann die Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.06.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Rene Herr, Grandhöhe 2, 45357 Es-

sen, unter Aktenzeichen 33-1.02 / MH-MA906 am 

29.05.2020 erlassene Gebührenbescheid kann 

nicht zugestellt werden, weil der Betroffene unter 

der o.g. Anschrift nicht anzutreffen ist. 

 

Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 

Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbin-

dung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es 

werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach de-

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der 

Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 

dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Ver-

öffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG 

NRW). 

Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 

Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage 

erheben. Der Gebührenbescheid kann von dem 

Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der 

Ruhr, Löhstr. 22 – 26, Zimmer 210, eingesehen 

werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 24.06.2020   

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 E d e r 
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Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für die Vorauszah-

lungen 2019 und 2020 vom 16.04.2020, mit dem 

Aktenzeichen 24-5/2157071000003 , für Herrn 

Michael Markus von Ortiz als Geschäftsführer der 

Firma von Ortiz Dienstleistungen GmbH, jetzige 

Wohnanschrift Spessartstraße 62 in 97833 

Frammersbach, kann nicht zugestellt werden. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Dieser kann von dem Betroffenen 

beim Amt 24/ Fachbereich Finanzen, Team Ge-

meindesteuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim 

an der Ruhr, Zimmer B. 94, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 17.06.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines  

Gewerbesteuerbescheides 

 

Der Gewerbesteuerbescheid für das Veranla-

gungsjahr 2018 vom 20.03.2020 mit dem Akten-

zeichen 24-5/2410450000002 für Karthika Ma-

hendrarajah, zuletzt bekannte Anschrift Ahornstr. 

16 in 04127 Birsfelden/Schweiz, kann nicht zuge-

stellt werden,  da der jetzige Aufenthalt der 

Steuerpflichtigen nicht zu ermitteln ist. 

 

Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 

des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 

§ 10 des Landeszustellungsgesetzes öffentlich 

zugestellt. Er kann von der Betroffenen beim 

Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, 

Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Zimmer B.94, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 18.06.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 F r e y e r 

 

 

   

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Pascal Marenin, zuletzt wohnhaft gewesen 

Hammerstr. 18 in 45476 Mülheim an der Ruhr, 

zuzustellende Rücknahme-/Rückforderungsbe-

scheid vom 12.06.2016 (Aktenzeichen: 50-

711/116974/06) konnte nicht zugestellt werden, 

da der jetzige Aufenthalt des Empfängers 

unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 

(SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Immand, Zi. 202, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 12.06.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 G r a n d e 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 

eines Rückforderungsbescheides 

 

Der an Zainab Alshiekho, zuletzt wohnhaft gewe-

sen Schwarzer Weg 17 in 31224 Peine, zuzustel-

lende Rückforderungsbescheid vom 09.06.2020 

(Aktenzeichen: 50-711/114698/67) konnte nicht 

zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des 

Empfängers unbekannt ist.  

 

Der Rückforderungsbescheid gem. § 22 Abs. 6 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird 

hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwaltungszu-

stellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Eppinghofer Str. 50 in 45468 Mülheim an 

der Ruhr, Herr Pollok, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 09.06.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 P o l l o k 
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Öffentliche Zustellung 

eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

 

Der an Violette Hoffmann, zuletzt wohnhaft ge-

wesen Saarner Str. 337 in 45478 Mülheim an der 

Ruhr, zuzustellende Rücknahme-/Rückforde-

rungsbescheid vom 27.04.2020 (Aktenzeichen: 

50-711/95357/06) konnte nicht zugestellt 

werden, da der jetzige Aufenthalt der 

Empfängerin unbekannt ist.  

 

Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. 

§§ 45, 48, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 

(SGB X) wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 

Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 

 

Er kann bei der Sozialagentur Mülheim an der 

Ruhr, Löhberg 72 in 45468 Mülheim an der Ruhr, 

Frau Immand, Zi. 202, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 15.06.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 I m m a n d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentliche Zustellung einer Überleitungsanzeige 

 

Die an Ahmad Al Barmawi, geb. am 06.06.1968, 

gerichtete Überleitungsanzeige vom 16.06.2020 

kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Auf-

enthalt des Empfängers unbekannt ist. 

 

Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 

BGB i. V. m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 

Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zuge-

stellt. 

 

Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der 

Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvor-

schuss, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der 

Ruhr, eingesehen werden. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 16.06.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 S o m m e r 
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Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

der Abmarkung von Grundstücksgrenzen 

 

Der Vermessungsdienst des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförde-

rung wurde beauftragt, auf dem Bahngelände „Tourainer Ring/ Aktienstraße/ Eisenbahn Mülheim-

Duisburg“ in Mülheim an der Ruhr (Gemarkung: Mülheim, Flur: 73, Flurstück: 225) eine Teilungsvermes-

sung durchzuführen. 

Im Zuge dieser Vermessung wurden auch zwei Abmarkungen (hier: Meißelzeichen) an folgendem Nach-

bargrundstück neu gesetzt:  

 

„Auerstraße“ 

Gemarkung:    Mülheim, Flur: 73, Flurstück: 85 

Grundbuch-Blatt:    053084-1031 

Grundstückseigentümer/innen: Schmits, Hermann 

     Schmits, Philipp 

     Schmits, Hans Peter 

     Schmits, Rudolf 

     Becker, Anna geb. Schmits 

     Schmits, Heinrich 

     Krupp, Anna geb. Schmits 

 

 

Durch diese Vermessung entstehen den betroffenen Grundstückseigentümer/innen keine Kosten.  

Die Grenzverhandlung fand auf Grund der Corona-Pandemie am Dienstag, 05. Mai 2020 in den Räumen 

der Katasterbehörde statt, auf einen Grenztermin wurde aufgrund §21 Absatz 6 des VermKatG NRW 

(Vermessungs- & Katastergesetz NRW, Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskatas-

ter) verzichtet. 

Das Ergebnis der Abmarkung von Grundstücksgrenzen kann den oben genannten Grundstückseigentü-

mern/innen nicht mitgeteilt werden, da ihre Adressen nicht bekannt sind.  

 

Eine Anerkennung der Grenzzeichen oder ein Widerspruch gegen das bekannt gegebene Vermessungser-

gebnis ist nur durch den/die Grundstückseigentümer/in bzw. Erbbauberechtigte/n oder durch des-

sen/deren Rechtsnachfolger/n möglich. 

Mit dieser Veröffentlichung wird daher das im Grenztermin bekannt gegebene Vermessungsergebnis 

(Grenzniederschrift)  gemäß §10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW (Landeszustel-

lungsgesetz – LZG NRW v. 07.03.2006 in der derzeit gültigen Fassung) und gemäß §23 der Durchfüh-

rungsverordnung zum Vermessungs- & Katastergesetz NRW (DVOzVermKatG NRW v. 25.10.2006 in der 

derzeit gültigen Fassung) öffentlich zugestellt.   

 

Die Grundstückseigentümer/innen und Erbbauberechtigten bzw. Rechtsnachfolger/innen oder bevollmäch-

tigte Personen können die Bekanntgabe der Abmarkung (Grenzniederschrift) beim Amt für Geodatenma-

nagement, Vermessung, Kataster & Wohnbauförderung der Stadt Mülheim an der Ruhr, Technisches Rat-

haus, Hans-Böckler-Platz 5 in 45468 Mülheim an der Ruhr (1. Etage, Zimmer 1.07 und 1.08) innerhalb 

der u.a. Frist einsehen. 

Sie werden gebeten, sich durch einen Personalausweis auszuweisen und nachvollziehbare Unterlagen mit-

zubringen, die ihren Eigentumsanspruch nachweisen. 

Gegebenenfalls bevollmächtigte Personen werden gebeten, die entsprechenden Vollmachten vorzulegen. 
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Ansprechpartner sind während der allgemeinen Sprechzeiten montags - freitags von 8.00 - 12.30 Uhr und 

donnerstags von 14.00 - 16.00 Uhr Frau Wilhelms (Zimmer 1.08, Telefon: 0208-4556252) oder Frau 

Buschmann (Zimmer 1.07, Telefon: 0208-4556259). 

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Verwaltungsakt Abmarkung 

Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Amtsblattes Klage erhoben 

werden.  

Bekannt gegeben gilt dieses Schriftstück mit dem Ablauf von zwei Wochen nach dem Tage der Herausga-

be dieses Amtsblattes.  

 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf  schriftlich einzu-

reichen oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Ge-

richtes zu erklären.  

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – 

ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht werden. Das elektronische 

Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes 

vom 16. Mai 2001 (BGBl. S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 

Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 

2 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 

VwGO). 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 

 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden 

sollte, so würde deren Verschulden den Eigentümern zugerechnet werden, die diese Vollmacht ausgestellt 

haben. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, 10. Juni 2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 L i n c k e 

 

 

 

 

 

http://www.justiz.de/
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Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 

S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193) wird der im 

Bebauungsplan P14v als öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung ausgewiesene 

kombinierte Fuß- und Radweg in der im zugehörigen Widmungsplan gekennzeichneten Erstreckung 

mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Anliegerverkehr (Fahrzeug- und Fußgängerverkehr) gewidmet.   

 

Straßengruppe:  Gemeindestraße 

Straßenuntergruppe:  kombinierter Fuß- und Radweg 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

 

Hinweise: 

Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 

einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 

zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-

ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr 

zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der 

Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, 

eingesehen werden. 

 

Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 

Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), gilt die Widmungsverfügung an dem auf die Bekanntmachung 

folgenden Tag als bekannt gegeben. 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 26.03.2020 

 

 Der Oberbürgermeister 

 I. A. 

 

 C h l u b a 
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Satzung der Stadt Mülheim an der Ruhr 

über eine Veränderungssperre Nr. 44 

für den Bereich des Bebauungsplanes „Schultenberg / Oesterwindweg – H 20“ 

 

vom 26.06.2020 

 

 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der 

derzeit gültigen Fassung i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt in seiner Sit-

zung am 25.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 

 
§ 1 

Zu sichernde Planung 

 

Die Bezirksvertretung 1 hat in ihrer Sitzung am 09.03.2020 im Rahmen ihrer Anhörung der Aufstellung 

des Bebauungsplanes „Schultenberg / Oesterwindweg – H 20“ zugestimmt. 

Der Stadtdirektor, als Vertreter des Oberbürgermeisters, und zwei Ratsmitglieder haben den Beschluss 

zur Einleitung des Bebauungsplanes „Schultenberg / Oesterwindweg – H 20“ als Dringlichkeitsentschei-

dung gem. § 60 Abs. 2 GO NRW am 24.03.2020 unterzeichnet. 

Zur Sicherung der Planung wird für diesen Bereich eine Veränderungssperre erlassen. 

 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in dem Plan, der Bestandteil dieser Satzung 

ist, eindeutig gekennzeichnet. 

 

 

§ 3 

Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen  

 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 

deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-

nommen werden. 
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§ 4 

Ausnahmen 

 

Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde ei-

ne Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 

a. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind,  

b. Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und 

mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen 

sowie 

c. Unterhaltungsarbeiten und 

d. die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung. 

 

 
§ 5 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 

Diese Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 2 Jahren 

außer Kraft.  

Nach Maßgabe des § 17 Abs. 5 BauGB tritt die Veränderungssperre vorher außer Kraft, sobald die Bauleit-

planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 26.06.2020 

 

Der Oberbürgermeister 

I.V. 

 

D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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B e k a n n t m a c h u n g 

 
Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes 

„Tannenstraße / Schemelsbruch – L 16“ 

 

Vom 22.06.2020 

 

 

I 

 
Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am  19.06.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Tan-

nenstraße / Schemelsbruch - L 16“. Das Bauleitplanverfahren soll als einfacher Bebauungsplan gemäß § 

30 Abs. 3 BauGB aufgestellt werden. 

Der Geltungsbereich ist in dem zur Vorlage gehörenden Zielplan (Anlage 3) gekennzeichnet. 

 

Der Planungsausschuss beschließt die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB für die Dauer von vier Wochen. Hierzu wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Information 

und zu Einzelgesprächen gegeben. 

Ziele und Zwecke der Planung sowie der Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Amtsblatt be-

kannt gemacht. Die Unterlagen sind für einen Zeitraum von vier Wochen im Technischen Rathaus (HBP 5) 

auszuhängen. Die Verwaltung wird den Mitgliedern der Bezirksvertretung und des Planungsausschusses 

eine Zusammenfassung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Be-

schlusses zur öffentlichen Auslegung zuleiten. 

 

Der Planungsausschuss nimmt zur Kenntnis, dass im Bereich des Bebauungsplanes „Tannenstraße / 

Schemelsbruch - L 16” städtebauliche Festsetzungen durch den Fluchtlinienplan „Teilflächen der Ver-

bandsgrünfläche Nr. 5 (Uhlenhorstweg, Katzenbruch, Friedhofstr. und Tannenstraße)“ - Nr. 113 Bd. 5“, 

förmlich festgestellt am 24.11.1961, bestehen. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Tannenstraße / 

Schemelsbruch - L 16” werden diese Festsetzungen, soweit sie durch den Geltungsbereich erfasst sind, 

aufgehoben. 

Der Planungsausschuss nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass das Plangebiet im Teilbereich I der Abgren-

zungssatzung „Uhlenhorster Wald“ (in Kraft seit dem 15.03.2017) liegt.  

Mit Inkrafttreten des einfachen Bebauungsplanes „Tannenstraße / Schemelsbruch - L16“ wird der Teilbe-

reich I der Abgrenzungssatzung aufgehoben. 
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Die Verwaltung wird beauftragt, einen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie der Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange erarbeiteten Bebauungsplanentwurf dem Planungsausschuss zum Auslegungsbe-

schluss vorzulegen. 

Die Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet des Bebauungsplanes ist gemäß § 15 

BauGB auszusetzen, soweit zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben 

unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde.“ 

 

 

II 

 

Ein Lageplan mit Darstellung des vorgesehenen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird unter Dar-

legung der Planungsziele gleichzeitig veröffentlicht. 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 22.06.2020 

 

Der Oberbürgermeister 

I. V. 

 

D r  F r a n k  S t e i n f o r t 
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Satzung der Stadt Mülheim an der Ruhr 

über eine Veränderungssperre Nr. 45 

für den Bereich des Bebauungsplanes „Tannenstraße / Schemelsbruch – L 16“ 

 

vom 26.06.2020 

 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der 

derzeit gültigen Fassung i.V.m. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt in seiner Sit-

zung am 25.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Zu sichernde Planung 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Tan-

nenstraße / Schemelsbruch – L 16“ beschlossen. 

Zur Sicherung der Planung wird für diesen Bereich eine Veränderungssperre erlassen. 

 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in dem Plan, der Bestandteil dieser Satzung 

ist, eindeutig gekennzeichnet. 

 

 
§ 3 

Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen  

 

3. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 

4. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 

deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-

nommen werden. 



 

 

 

 

 

265 

 

 

 

§ 4 

Ausnahmen 

 

Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde ei-

ne Ausnahme zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 

a. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind,  

b. Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat 

 und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 

 dürfen sowie 

c. Unterhaltungsarbeiten und 

d. die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 

Diese Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 2 Jahren 

außer Kraft.  

Nach Maßgabe des § 17 Abs. 5 BauGB tritt die Veränderungssperre vorher außer Kraft, sobald die Bauleit-

planung rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 26.06.2020 

 

Der Oberbürgermeister 

I.V. 

 

D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 32 E Icktener Straße 

(ehem. Tennisanlage) zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städte-

region Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Essen 

 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben 

in ihren Sitzungen vom 18.11.2019 bis 13.02.2020 die folgende Änderung zum Regionalen Flächennut-

zungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen: 

 

32 E Icktener Straße (ehem. Tennisanlage) 

 

Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 

25. Mai 2020 (Aktenzeichen: VIII B 3 – 30.18.01.12_32E) gemäß § 39 Abs. 2 Landesplanungsgesetz 

(LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. 

Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien ge-

nehmigt.  

 

 

 

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) wird die Änderung zum Regionalen Flächennut-

zungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15929&vd_back=N868&sg=0&menu=1
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beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  

 

 Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und Wohnen (Tel.: 

0234/910-2527) 

 Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung (Tel.: 0201/88-

61212) 

 Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – Stadtplanung (Tel.: 

0209/169-4236 oder -4014) 

 Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und Stadtplanung (Tel.: 

02323/16-3015) 

 Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht 

und Stadtentwicklung (Tel.: 0208/455-6112) 

 Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, Bereich 5-1 / Stadt-

planung (Tel.: 0208/825-2799) 

 

zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

 

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der öffentlichen 

Dienststunden Auskunft erteilt. Während der Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine Ein-

sichtnahme derzeit in einigen Kommunen nur nach telefonischer Voranmeldung unter den oben angege-

benen Telefonnummern möglich.  

Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 

www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden. 

 

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch 

die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung 

durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 

das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 20.Juli.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, 

sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-

gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe 

des § 4 ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
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Hinweise: 

 

I. Gemäß § 11 Absatz 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 

 

2. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

3. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darle-

gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

 

II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flächennutzungsplanes und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 

Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. 

 

III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden 

Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regionalen Flächennut-

zungsplans vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkir-

chen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.06.2020  

 

 Der Oberbürgermeister 

          I.V. 

 

 D r. F r a n k  S t e i n f o r t 
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14. Änderungssatzung vom 26. Juni 2020 zur Hundesteuersatzung der Stadt Mülheim an der 

Ruhr vom 22. Dezember 1998 in Form ihrer 13. Änderungssatzung vom 26. Oktober 2018 

 

Gemäß der §§ 7, 8, 41 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 4 COVID-19-

LandesrechtanpassungsG vom 14. April 2020 ( GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), der §§ 1 bis 3 und § 20 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner 

Sitzung am 25. Juni 2020 die folgende Änderungssatzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 

Stadt Mülheim an der Ruhr beschlossen: 

 

§ 1 Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 

§ 2 Steuermaßstab und Steuersatz 

 

§ 3 Steuerfreiheit 

 

§ 4 Steuerbefreiungen 

 

§ 5 Befristete Steuerbefreiungen 

 

§ 6 Allgemeine Steuerermäßigung 

 

§ 7 Allgemeine Voraussetzungen für Steuerermäßigungen 

 

§ 8 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

§ 9 Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 

§ 10 Sicherung und Überwachung der Steuer 

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 12 Inkrafttreten 

 

 

§ 1 Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 

 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr. 

 

(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Als Hundehalter gelten diejenigen natürlichen Personen, die einen 

Hund in ihren Haushalt aufgenommen haben, es sei denn, die Haltung und Unterbringung erfolgt aus-

schließlich im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit. Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten 

als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 

Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

 

(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe 

oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund bereits in einer anderen Gemein-

de der Bundesrepublik versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall 

ein, wenn die Pflege, Verwahrung, oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei 

Monaten überschreitet.   

  

 

§ 2 Steuermaßstab und Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam  

 

a) nur ein Hund gehalten wird 160,- Euro,  

https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%201%20Steuergegenstand,%20Steuerpflicht,%20Haftung
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%202%20Steuerma%C3%9Fstab%20und%20Steuersatz
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%203%20Steuerfreiheit
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%204%20Steuerbefreiungen
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%207%20Beginn%20und%20Ende%20der%20Steuerpflicht
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%208%20Festsetzung%20und%20F%C3%A4lligkeit%20der%20Steuer
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%209%20Sicherung%20und%20%C3%9Cberwachung%20der%20Steuer
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%2010%20Ordnungswidrigkeiten
https://www.stadt-mh.de/cms/index.php?action=auswahl&fuid=9eaa8b2ed514eb65e5c86df9aa2188cb#%C2%A7%2011%20Inkrafttreten
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b) zwei Hunde gehalten werden 220,- Euro je Hund,  

 

c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 250,- Euro je Hund.  

 

Für die Haltung von gem. § 3 des Hundegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LHundG NRW in der 

jeweils gültigen Fassung) als gefährlich geltenden Hunden beträgt die Steuer jährlich 850,- Euro je gehal-

tenem Hund.  

 

(2) Die Steuer für die Haltung von gem. § 3 Abs. 2 LHundG NRW als gefährlich geltenden Hunden wird auf 

Antrag auf den maßgeblichen einfachen Steuersatz festgesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass eine Ver-

haltensprüfung vor einem Amtstierarzt erfolgreich mit dem Ergebnis der Befreiung vom Maulkorb- und 

Leinenzwang abgelegt wurde. 

 

(3) Hunde, für die Steuerfreiheit nach § 3 dieser Satzung besteht, sowie Hunde, für die Steuerbefreiung 

nach § 4 dieser Satzung gewährt wird, werden bei der Errechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksich-

tigt; Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 5 dieser Satzung gewährt wird, werden mitgezählt.  

 

(4) Über die im Einzelfall als gefährlich einzustufenden Hunde gem. § 3 LHundG NRW hinaus gelten Hunde 

der folgenden Rassen sowie deren Kreuzungen und Mischlinge als gefährliche Hunde im Sinne dieser Sat-

zung: Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier. § 3 Abs. 2 S. 

2 und 3 LHundG NRW gilt entsprechend.  

  

 

§ 3 Steuerfreiheit 

 

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Mülheim an der Ruhr aufhal-

ten, für diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die Hun-

de in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer befreit sind. 

 

  

§ 4 Steuerbefreiungen 

 

(1) Eine Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:  

 

1. Blindenführhunde,  

 

2. Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser  oder sonst hilfloser Personen 

dienen (im Schwerbehindertenausweis müssen die entsprechenden Buchstaben Bl, Gl oder H eingetragen 

sein); die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht wer-

den,  

 

(2) Die Befreiungsvorschriften des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 finden bei Haltung von gefährlichen Hunden 

nach § 2 keine Anwendung. 

 

(3) Der Antrag auf eine Steuerbefreiung ist innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes, bei 

versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Steuerbefreiung wirk-

sam werden soll gegenüber dem Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern zu stellen. 

 

  

§ 5 Befristete Steuerbefreiungen 

 

(1) Eine Steuerbefreiung wird auf Antrag für einen Zeitraum von 24 Monaten gewährt für:  

 

1. Gebrauchshunde von Forstbeamten und von Angestellten im Privatforstdienst, von Berufsjägern, von 

beauftragten Feld- und Forstaufsehern und von bestätigten Jagdaufsehern in der für den Forst-, Feld- o-

der Jagdschutz erforderlichen Anzahl sowie Jagdausübungsberechtigte mit einer Jagdbrauchbarkeitsprü-

fung, deren Einsatzgebiet im Mülheimer Stadtgebiet liegt, 
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2. Hunde, die an Bord von ins Schiffsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten werden,  

 

3. Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt werden, in der benötigten 

Anzahl,  

 

4. Hunde, die aus dem städtischen Mülheimer Tierheim sowie auch für die Hunde, welche im Auftrag der 

Stadt Mülheim an der Ruhr in der Tierpension in Sonsbeck untergebracht sind und in einen Haushalt auf-

genommen wurden. Eine Steuerbefreiung wird für gefährliche Hunde im Sinne von § 2 Abs. 4 nur ge-

währt, wenn bei Aufnahme in den Haushalt bereits ein Antrag auf Erteilung einer ordnungsbehördlichen 

Erlaubnis gemäß § 4 LHundG NRW gestellt wurde. Die Steuerbefreiung gilt für die ersten 24 Monate der 

Haltung, beginnend mit dem Tag der Übernahme des Hundes. 

 

(2) Der Antrag auf eine befristete Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ist innerhalb von zwei Wo-

chen nach Aufnahme des Hundes, bei versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen vor Beginn des Mo-

nats, in dem die Steuerbefreiung wirksam werden soll gegenüber dem Fachbereich Finanzen, Team Ge-

meindesteuern zu stellen. Sollten sich die maßgeblichen Verhältnisse die zu einer befristeten Steuerbe-

freiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 führen ändern, ist dies schriftlich dem Fachbereich Finanzen, Team 

Gemeindesteuern, binnen zwei Wochen nach Eintritt der Änderung anzuzeigen. Nach Ablauf der 24 mona-

tigen Steuerbefreiung ist bei unveränderter Sachlage ein erneuter Antrag zu stellen.  

 

 

§ 6 Allgemeine Steuerermäßigung 

 

(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für Hunde, die zur 

Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt lie-

gen, erforderlich sind.  

 

(2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nächsten im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag 

auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen.  

 

(3) Die Ermäßigungsvorschriften der Absätze 1 und 2 finden bei Haltung von gefährlichen Hunden nach § 

2 keine Anwendung. 

 

(4) Änderungen der Wohnlage, die zum Wegfall der Steuerermäßigung führen, sind schriftlich dem Fach-

bereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, binnen zwei Wochen nach Eintritt der Änderung anzuzeigen. 

 

 

§ 7 Allgemeine Voraussetzungen für Steuerermäßigungen  

 

(1) Eine Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn der Hund, für den eine Steuerermäßigung in An-

spruch genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist.  

 

(2) Der Antrag auf eine Steuerermäßigung ist zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes, bei versteuerten 

Hunden mindestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Steuerermäßigung wirksam werden 

soll, schriftlich beim Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, zu stellen. Bei verspätetem Antrag 

wird die Steuer für den nach Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steu-

ersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuerermäßigung vorliegen. 

Wird die rechtzeitig beantragte Steuerermäßigung für einen neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird 

die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden Be-

scheides wieder abgeschafft wird.  

 

 

(3) Über die Steuerermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Die Steuerermäßigung gilt nur für die 

Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist.  
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§ 8 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden ist, es 

sei denn, die aufnehmende Person war im Monat der Aufnahme Mitglied des abgebenden Haushaltes. In 

diesem Fall beginnt die Steuerpflicht erst mit dem Ersten des auf den Monat der Aufnahme folgenden Mo-

nats. Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt 

die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den Fällen 

des § 1 (3) beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monates, in dem der Zeitraum von zwei Monaten 

überschritten worden ist.  

 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft 

wird, abhanden kommt oder verstirbt.  

 

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten 

des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der Stadt Mülheim an der Ruhr 

endet die Steuerpflicht mit dem Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. 

 

(4) Nach Beendigung der Steuerpflicht ist die Hundesteuermarke als Steuerkennzeichen gemäß § 133 Ab-

gabenordnung (AO) an den Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, zurück zu geben. Die Nicht-

rückgabe einer Hundesteuermarke führt zur Erhebung einer Verwaltungsgebühr. Die Höhe des Betrages 

richtet sich nach der jeweils gültigen Verwaltungsgebührensatzung. 

  

 

§ 9 Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

 

(1) Die Steuer wird für das Kalenderjahr, in dem die Steuerpflicht beginnt, oder, wenn die Steuerpflicht 

erst während des Kalenderjahres beginnt, für den Rest des Steuerjahres sowie für die folgenden Kalender-

jahre durch Bescheid festgesetzt. Bis zur Erteilung eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer 

über das Kalenderjahr hinaus zu den im Bescheid aufgeführten Fälligkeitsterminen zu entrichten. Ein neu-

er Festsetzungsbescheid wird nur bei geänderter Sach- oder Rechtslage erteilt. 

 

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides für die zurück-

liegende Zeit und sodann vierteljährlich am 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober mit einem Vier-

tel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden. Bei bereits zur 

Hundesteuer veranlagten Tieren kann auf Antrag des Steuerschuldners die Hundesteuer abweichend von § 

8 Absatz 2 Satz 1 zum 15. eines jeden Monats entrichtet werden. Die beantragte Zahlungsweise kann erst 

für Folgefälligkeiten, die noch nicht im Voraus durch eine bereits entrichtete Quartals- oder Jahreszahlung 

abgegolten ist, berücksichtigt werden und bleibt so lange maßgebend, bis Ihre Änderung beantragt wird. 

Bei Neuanmeldungen von bisher nicht versteuerten Tieren beginnt die beantragte Zahlungsweise zeit-

gleich mit dem Beginn der Steuerpflicht. Endet die Steuerpflicht während des Vierteljahres, so ist die zu 

viel gezahlte Steuer zu erstatten.  

 

(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt oder mit einem 

solchen Hund zuzieht oder wer anstelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder verstorbenen 

Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht er-

statteten Steuer auf die für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen. 

  

 

 

§ 10 Sicherung und Überwachung der Steuer 

 

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund unter Angabe der Rasse innerhalb von zwei Wochen nach 

der Aufnahme oder – wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewach-

sen ist – innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, beim Fachbereich 

Finanzen, Team Gemeindesteuern, anzumelden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung 

innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden 

ist und in den Fällen des § 7 Abs. 3 Satz 1 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden 

Monats erfolgen. Bei Inkrafttreten dieser Satzung ist jeder Halter eines oder mehrerer gefährlicher Hunde 
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nach § 2 verpflichtet, die Haltung eines solchen Hundes dem Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteu-

ern, besonders anzuzeigen.  

 

 

(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst ab-

geschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder verstorben ist oder nachdem der Halter aus 

der Stadt Mülheim an der Ruhr weggezogen ist, beim Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, ab-

zumelden. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und 

die Anschrift dieser Person anzugeben.  

 

(3) Der Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der 

Bescheinigung über die Steuerbefreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter ist ver-

pflichtet, außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige Steuermarke mit 

sich zu führen und den Beauftragten der Stadt auf Verlangen vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der 

Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Der Verlust der Steuermarke ist 

dem Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, schriftlich mitzuteilen. Die Zusendung einer Ersatz-

steuermarke wird in Rechnung gestellt. Die Höhe des Betrages richtet sich nach der jeweils gültigen Ver-

waltungsgebührensatzung. 

  

 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b) KAG in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich 

oder leichtfertig 

 

1. als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung 

nicht rechtzeitig anzeigt,  

 

2. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 nicht, nicht rechtzeitig oder unter unvollständigen Angaben an-

meldet,  

 

3. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,  

 

4. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 

Grundbesitzes umherlaufen lässt und die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Stadt nicht 

vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt.  

 

5. nach Beendigung der Steuerpflicht entgegen § 8 Absatz 4 die Hundesteuermarke als Steuerkennzei-

chen gemäß § 133 AO nicht an den Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern zurück gibt und diese 

unsachgemäß weiter verwendet. 

 

6. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 2 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung gemäß 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3  nicht rechtzeitig anzeigt. 

 

7. als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung ge-

mäß § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht rechtzeitig anzeigt. 

 

Die Ordnungswidrigkeit ist mit einem Bußgeld von mindestens 50,- Euro und höchstens 1.000,- Euro be-

legt. 

 

 

§ 12 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01. Juli 2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die durch diese Satzung geänderten 

Bestimmungen der Hundesteuersatzung vom 26.10.2018 außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende 14. Änderungssatzung vom 26. Juni 2020 zur Hundesteuersatzung der Stadt Mülheim an 

der Ruhr vom 22. Dezember 1998 in Form ihrer 13. Änderungssatzung vom 26. Oktober 2018 wird hier-

mit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

    

 

   Mülheim an der Ruhr, den 26.06.2020 

 

   Der Oberbürgermeister 

   I. V. 

 

   D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

(Zweitwohnungssteuersatzung) vom 19. Dezember 2012 in Form der dritten Änderungssat-

zung vom 26. Juni 2020. 

 

Aufgrund der §§ 7, 8, 41 und § 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Art. 4 COVID-19-

LandesrechtanpassungsG vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), sowie der §§ 1 bis 3 und § 20 

des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712, 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029) hat der Rat der Stadt Mül-

heim an der Ruhr in seiner Sitzung am 25. Juni 2020 folgende Änderungssatzung über die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer in der Stadt Mülheim an der Ruhr beschlossen: 

 

 

§ 1 

Steuergegenstand 

 

Die Stadt Mülheim an der Ruhr erhebt eine Zweitwohnungssteuer für das Innehaben einer Zweitwohnung 

im Stadtgebiet.  

 

 

§ 2 

Begriff der Zweitwohnung 

 

(1) Zweitwohnung ist jede Wohnung im Sinne des Absatzes 3, die 

 

a) dem Eigentümer, Hauptmieter oder sonstige Berechtigte als Nebenwohnung im Sinne des Meldegeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 1997 (GV. 

NRW. S. 332, 386), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) 

dient, 

 

 

b) der Eigentümer, Hauptmieter oder sonstigen Berechtigten unmittelbar oder mittelbar einem Dritten 

entgeltlich oder unentgeltlich überlässt und  

 

die diesem als Nebenwohnung im vorgenannten Sinne dient oder 

 

c) jemand neben seiner Hauptwohnung zu Zwecken des eigenen persönlichen Lebensbedarfs oder des 

persönlichen Lebensbedarfs seiner Familie innehat. Dieses gilt auch für steuerlich anerkannte Wohnungen 

im eigen genutzten Wohnhaus. 

 

(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Eigentümer, Hauptmieter oder sonstigen Berechtigte einer 

Wohnung im Sinne des Absatzes 3, gilt hinsichtlich derjenigen Eigentümer oder Hauptmieter, denen die 

Wohnung als Nebenwohnung im Sinne des Nordrhein- Westfälischen Meldegesetzes dient, der auf sie ent-

fallende Wohnungsanteil als Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung. Wird der Wohnungsanteil eines an 

der Gemeinschaft beteiligten Eigentümers oder Hauptmieters unmittelbar oder mittelbar einem Dritten 

entgeltlich oder unentgeltlich auf Dauer überlassen, ist der Wohnungsanteil Zweitwohnung, wenn er dem 

Dritten als Nebenwohnung im Sinne des Nordrhein-Westfälischen Meldegesetzes dient. Für die Berech-

nung des Wohnungsanteils ist die Fläche der gemeinschaftlich genutzten Räume den der Gemeinschaft 

beteiligten Personen zu gleichen Teilen zuzurechnen. Dem Anteil an der Fläche der gemeinschaftlich ge-

nutzten Räume ist die Fläche der von dem Miteigentümer oder Mitmieter individuell genutzten Räume hin-

zuzurechnen. Lässt sich der Wohnungsanteil im Einzelfall nicht konkret ermitteln, wird die Gesamtfläche 

der Wohnung durch die Anzahl aller Mitinhaber geteilt.  

(3) Eine Wohnung gemäß dieser Satzung ist jeder geschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen im 

Sinne von § 20 Satz 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) genutzt werden kann. 

 

(4) Eine Wohnung dient als Nebenwohnung im Sinne des Nordrhein-Westfälischen Meldegesetzes, wenn 

sie von einer dort mit Nebenwohnung gemeldeten Person bewohnt wird. Wird eine Wohnung von einer 
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Person bewohnt, die mit dieser Wohnung nicht gemeldet ist, dient die Wohnung als Nebenwohnung im 

Sinne des Nordrhein-Westfälischen Meldegesetzes, wenn sich die Person wegen dieser Wohnung mit Ne-

benwohnung zu melden hätte. 

 

(5) Keine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung sind Mobilheime, Wohnmobile, Wohnschiffe, Wohn- und 

Campingwagen (oder ähnliche Unterkünfte). 

 

 

§ 3 

Steuerpflichtige 

 

(1) Steuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung oder mehrere Wohnungen innehat. Inhaber 

einer Zweitwohnung ist derjenige, dessen melderechtliche Verhältnisse die Beurteilung der Wohnung als 

Zweitwohnung bewirken oder der Inhaber einer Zweitwohnung im Sinne von § 2 Abs. 1 Buchstabe c) ist. 

 

(2) Die Steuerpflicht besteht, solange die Wohnung des Steuerpflichtigen als Zweitwohnung zu beurteilen 

ist. 

 

 

§ 4 

Steuerbefreiung 

 

(1) Nicht steuerpflichtig sind nicht dauernd getrennt lebende: 

1. Ehepartner, 

2. zwischen dem 01.08.2001 bis zum 01.08.2017 eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartner-

schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG), 

3. Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit gemeinsamen Kindern,  

 

die die Zweitwohnung ausschließlich aus beruflichen Gründen halten und deren eheliche bzw. lebenspart-

nerschaftliche Wohnung sich in einer anderen Gemeinde befindet, die Zweitwohnung wegen der Entfer-

nung zur ehelichen bzw. lebenspartnerschaftlichen Wohnung oder der Arbeitszeiten für die Berufsaus-

übung erforderlich ist und die eheliche bzw. lebenspartnerschaftliche Wohnung die gemeinschaftlich be-

wohnte Hauptwohnung ist. Als berufliche Gründe gelten auch solche Tätigkeiten, die zur Vorbereitung auf 

die eigentliche Erwerbstätigkeit erforderlich sind, wie beispielsweise Studium, Volontariat, Aus-, Fort- und 

Weiterbildung und andere. 

 

(2) Von den in § 2 Abs. 3 genannten Zweitwohnungen sind steuerfrei: 

 

1. Wohnungen, die von freien Trägern der Wohlfahrtspflege aus therapeutischen oder sozialpädagogi-

schen Gründen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 

2. Wohnungen, die von Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe entgeltlich oder unentgeltlich 

zur Verfügung gestellt werden und Erziehungszwecken dienen, 

3. Wohnungen, die in Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen der Betreuung pflegebedürftiger o-

der behinderter Menschen dienen, 

4. Räume in Frauenhäusern, bzw. Zufluchtswohnungen, 

5. Räume in Sportinternaten, 

6. Räume zum Zwecke des Strafvollzugs, 

7. Gemeinschaftsunterkünfte von Soldaten, Zivildienstleistenden oder Polizeivollzugsbeamten, 

8. Nebenwohnungen, die Minderjährige unter 18 Jahren bei den Eltern oder bei einem Elternteil inne-

haben, soweit sie von den Eltern finanziell abhängig sind, 

9. Nebenwohnungen, die volljährige Schüler, Auszubildende und Studenten bei den Eltern oder bei ei-

nem Elternteil in Form eines Kinderzimmers innehaben, soweit sie nicht eigenständig über die 

Räumlichkeit verfügen können und sich der Hauptwohnsitz im unmittelbaren räumlichen Zusam-

menhang zum Schul-, Ausbildungs- oder Studienort befindet. 

10.Nebenwohnungen, die sich im selben Gebäude wie die Hauptwohnung befinden. 

 

Dies gilt auch für Zweitwohnungen, wenn sich die Hauptwohnung in einer der unter Nr. 1 bis 7 genannten 

Einrichtungen befindet. 



 

 

 

 

 

279 

 

 

 

 

 

§ 5 

Bemessungsgrundlage 

 

(1) Die Steuer bemisst sich nach der aufgrund des aktuell gültigen Mietvertrages bzw. des letzten Mietän-

derungsschreiben im Besteuerungszeitraum gem. § 6 Abs. 1 geschuldeten Nettokaltmiete. Als im Besteu-

erungszeitraum geschuldete Nettokaltmiete ist die für den ersten vollen Monat des Besteuerungszeitrau-

mes geschuldete Nettokaltmiete multipliziert mit der Zahl der in den Besteuerungszeitraum fallenden Mo-

nate anzusetzen. 

 

(2) Statt des Betrages nach Abs. 1 gilt als jährliche Nettokaltmiete für solche Wohnungen, die eigen ge-

nutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch unentgeltlich oder unterhalb der ortsüblichen Miete 

überlassen sind, die übliche Miete. Die übliche Miete wird in Anlehnung an die Nettokaltmiete geschätzt, 

die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 

 

(3) Sollte im Mietvertrag zwischen den Parteien eine Miete vereinbart worden sein, in der einige oder alle 

Nebenkosten oder Aufwendungen für Möblierung der Wohnung enthalten sind und die Nettokaltmiete 

nicht nachgewiesen werden kann, so ist die vereinbarte Miete anzusetzen. 

 

 

§ 6 

Steuersatz 

 

Die Steuer beträgt 12 vom Hundert der Bemessungsgrundlage. 

 

 

§ 7 

Entstehung, Beginn und Ende der Steuerpflicht, Fälligkeit 

 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. Besteht die 

Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, ist Besteuerungszeitraum der Teil des Kalen-

derjahres, in dem die Steuerpflicht besteht. 

 

(2) Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar des Jahres. Fällt der Zeitpunkt, mit dem 

die Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung beginnt, nicht auf den 01. Januar, beginnt die Steuer-

pflicht am ersten Tag des folgenden Monats. 

 

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerschuldner die Wohnung auf-

gibt oder die Voraussetzungen für die Annahme einer Zweitwohnung entfällt. Der Steuerpflichtige soll den 

Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung endet, der zuständigen Behörde mit-

teilen. 

 

(4) Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November fällig. Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 

 

§ 8 

Festsetzung der Steuer 

 

(1) Die Stadt Mülheim an der Ruhr setzt die Steuer durch Bescheid fest. In dem Bescheid kann bestimmt 

werden, dass er auch für künftige Zeitabschnitte gilt, solange sich die Bemessungsgrundlagen und der 

Steuerbetrag nicht ändern. 

 

(2) Die Steuer ist auf volle Euro abzurunden. Ergibt sich ein nicht durch 12 teilbarer Betrag, so ist die 

Steuer auf den nächst niedrigen durch 12 teilbaren Betrag abzurunden. 
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§ 9 

Anzeigepflicht 

 

(1) Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung im Stadtgebiet innehat, hat dies der Stadt 

Mülheim an der Ruhr innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

 

(2) Wer im Erhebungsgebiet Inhaber einer Zweitwohnung wird oder eine Zweitwohnung aufgibt, hat dies 

der Stadt Mülheim an der Ruhr innerhalb eines Monats anzuzeigen. 

 

(3) Die Anmeldung oder Abmeldung von Personen nach dem Nordrhein-Westfälischen Meldegesetz gilt als 

Anzeige im Sinne dieser Vorschrift. 

 

 

§ 10 

Steuererklärung 

 

(1) Der Steuerpflichtige hat innerhalb eines Monats nach Aufforderung eine Steuererklärung nach amtlich 

vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 

 

(2) Die Angaben sind auf Aufforderung durch geeignete Unterlagen, insbesondere durch Mietverträge und 

Mietänderungsverträge, die die Nettomiete ändern, nachzuweisen. 

 

 

§ 11 

Mitwirkungspflichten des Grundstücks- oder Wohnungseigentümers 

 

Hat der Erklärungspflichtige gem. § 9 oder § 10 seine Verpflichtung zur Anzeige der Zweitwohnung oder 

zur Abgabe der Steuererklärung trotz Erinnerung nicht erfüllt oder ist er nicht zu ermitteln, hat jeder Ei-

gentümer oder Vermieter des Grundstückes, auf der sich die der Steuer unterliegende Zweitwohnung be-

findet, auf Verlangen der Stadt Mülheim an der Ruhr Auskunft zu erteilen, ob der Erklärungspflichtige oder 

eine sonstige Person in der Wohnung wohnt oder gewohnt hat, wann er eingezogen oder ausgezogen ist 

und welche Nettokaltmiete zu entrichten ist. 

 

 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines 

Steuerpflichtigen leichtfertig 

 

1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder 

 

2. die Gemeinde pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch 

Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder einen anderen erlangt. Die Straf-

bestimmungen bei Vorsatz des § 17 des Kommunalabgabengesetzes bleiben unberührt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer 

 

1. als Inhaber einer Zweitwohnung im Erhebungsgebiet entgegen § 9 Abs. 1 das Innehaben einer Zweit-

wohnung bei Inkrafttreten dieser Satzung nicht innerhalb eines Monats anzeigt, 

 

2. Inhaber einer Zweitwohnung im Erhebungsgebiet wird und dieses nicht gemäß § 9 Abs. 2 innerhalb ei-

nes Monats anzeigt, 

 

3. als Inhaber einer Zweitwohnung im Erhebungsgebiet entgegen § 10 Abs. 1 nicht rechtzeitig seine Steu-

ererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgibt, 

 

4. trotz Aufforderung die in § 10 Abs. 2 genannten Unterlagen nicht einreicht, 
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5. als Eigentümer oder Vermieter des Grundstückes, auf dem sich die der Steuer unterliegende Zweitwoh-

nung befindet, auf Verlangen der Stadt Mülheim an der Ruhr den Erklärungspflichten nach § 11 nicht 

nachkommt, 

 

6. Belege ausstellt, die in der tatsächlichen Hinsicht unrichtig sind. 

 

(3) Gemäß § 20 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes kann eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 mit ei-

ner Geldbuße bis zu Zehntausend Euro und eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 2 mit einer Geldbuße bis 

zu Fünftausend Euro geahndet werden. 

 

 

§ 13 

Datenübermittlung von der Meldebehörde 

 

(1) Die Meldebehörde übermittelt der Steuerbehörde zur Sicherung des gleichmäßigen Vollzugs der 

Zweitwohnungssteuersatzung bei Einzug eines Einwohners, der sich mit einer Nebenwohnung meldet, 

gem. § 4 MG NRW die folgenden personenbezogenen Daten des Einwohners: 

 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. früherer Name, 

3. akademische Grade, 

4. Ordensnamen, Künstlernamen, 

5. Anschriften, 

6. Tag des Ein- und Auszugs, 

7. Tag und Ort der Geburt, 

8. Geschlecht, 

9. gesetzlichen Vertreter, 

10. Staatsangehörigkeit, 

11. Familienstand, 

12. Übermittlungssperren sowie 

13. Sterbetag und –ort 

 

Bei Auszug, Tod, Namensänderung, Änderung beziehungsweise nachträglichem Bekanntwerden der An-

schrift der Hauptwohnung oder Einrichtung einer Übermittlungssperre werden die Veränderungen über-

mittelt. Wird die Hauptwohnung oder alleinige Wohnung zur Nebenwohnung, gilt dies als Einzug. Wird die 

Nebenwohnung zur Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung, gilt dies als Auszug. Eine Datenübermittlung 

findet auch dann statt, wenn die Anmeldung von Nebenwohnungen nachgeholt wird. 

 

(2) Die Meldebehörde übermittelt der Steuerbehörde unabhängig von der regelmäßigen Datenübermitt-

lung die in Abs. 1 genannten Daten derjenigen Einwohner, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Sat-

zung in der Stadt Mülheim an der Ruhr bereits mit Nebenwohnung gemeldet sind. 

 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Juli 2020 in Kraft. Gleichzeitig treten die durch diese Satzung geänderten Best-

immungen der Zweitwohnungssteuersatzung vom 26. Oktober 2018 außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Mülheim an der Ruhr 

(Zweitwohnungssteuersatzung) vom 19. Dezember 2012 in Form der dritten Änderungssatzung vom 26. 

Juni 2020 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 der BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht. 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i. V. m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass die Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO) gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung  nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn  

 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

  

 b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

  

 c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

  

 d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

    

 

   Mülheim an der Ruhr, den 26.06.2020 

 

   Der Oberbürgermeister 

   I. V. 

 

   D r.  F r a n k  S t e i n f o r t 
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